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choslowakischen Republik übernommen worden . In ihrem

zwanzigjährigem Beetsnd hat sie am System trotz ihrer

enormen Gesetzesproduktion so gut wie niehts geändert ,

an unsystematischen Aeusserlichkeiten sehr viel. Ein

Staat mit dieser ausgeprägt deutschfeindlichen Staats -

lowauyaw guonan

unsinnigen zielsetzung wie die Tachechoelowakei konnte

vielleicht auch gar nicht imstande sein,ein auf deutsche

Grundlagen zurückgehendes Verwaltungssyetem organisch

weiter zu entwickeln.

So blieb denn Verwaltungswesen,Verwaltungeorgani-

estion und Recht der Tschechoelowakischen Republik eine

seltsame Mischung der Reste eines hcchentwickelten wissen-

schaftlichen Systems,auf dem gänzlich unwissenschaftlich

einzelne nur politiseh zu verstehende und gar nicht

wur Ja tasas favt Jinan Gan

dode oat teesuesssduedeu

Me3mapanm

Diese Lage wurde im Oktober 1938 durch die Grün-

dung der sogenannten zweiten Republik noch mehr verwirrt.

Ee ist klar,wenn ein Staatswesen so grosse Gebiete verliert

und ausserdem mit einem Schlag die günzlich geünderte

politiscke Situation ihre nicht mehr zu übersehenden Er-

gebniase zeitigt,wenn es erkennen muss,dass seine ver -

meintliche Aufgabe ,Flugzeugmutterschiff Europe-feind -

licher Miohte zu sein,gescheitert iet,und es nur durch

geratenes politieches Gleichgewicht wieder herznstellen

yereuchen

-10 -



10 -

versuchen kann,dass dies alles auch an seinem inneren

Staatsleben und an seinem Verwaltungsbau nicht spurlos

vorrüber gehen kann. Diese Lage bestand,als am l4.März

1939 Staatspräsident Hácha nach Berlin reiste und den

Führer um den Schutz des Reiches bat .

2A8aY
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Am 15. Kirz 1939 gab der Führer in seinem Erlass

über die Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren

auch die grossen Riehtlinien für Aufbau, Arbeitsweise und

Weiterentwicklung der Verwaltung in Böhmen und Mähren.as

In 13 kurzen Artäkeln unfasst er das gesamte Gebiet öffent-

lichen Lebens. Es ist darin kein Wort mehr gesagt,als zur

Ordnung Herstellung in bestimater Richtung unbedingt er-

forderlich ist und für die Zukunft soviel Spielraum ge-

lassen, dass einer gesunden, auf künftigen Erfahrungen

fussenden orgenisehen Weiterentwieklung Tür und Tor geöff-

net bleiben.

Wie schon erwähnt, werden nach diesem Erlass

zwei Verwaltungssysteme nebeneinander gestellt - eine

reichseigene Verwaltung zur Erledigung der Aufgaben, an

denen das Reich unmittelbar interessiert ist und eine auto-

nome Vervaltung für alle das Reich mur mittelbar interessie.

ziuirll.

renden, d,h. in ihren Auswirlungen

tiber-auf die

Länder Böhmen und Währen beschränkten Angelegenheiten.

Dies' ist vor allem in Artikel III festgelegt, wo es

als.haitonituw

heisst, dass das Protektorat Böhmen und Mährenyeich selbst

verwaltet, dass es hierzu mit eigenen Organen, eigenen

Behörden und eigenen Beamten ausgestattet wird, bezw.

bleibt, dass es aber selbstverständlich diese Selbstver-

waltung..

- 12 -
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waltung im Einklang mit den politischen, militärischen und

wirtschaftlichen Belangen des Reiches auszuüben hat. Arti-

kel V bringt dann die Bestellung der reichseigenen Verwal-

zung, an deren Spitze der Reichsprotektor in Böhmen und

Mähren mit dem Amtssitz in Prag gestellt ist. Er ist in

dieser Eigenschaft Vertreter des Führers und Beauftragter

der Reichsregierung und hat so die unmittelbaren Reichs-

interessen zu vertreten, d.h. vor allem für die Beachtung

der politiechen Richtlinien des Fühérers zu sorgen. Die-

ser eigentlich alles umfassende Auftrag des Reichsprotek-

tors schliesst ganz von selbst auch ebenso umfassende

Befugnisse in sich, denn es kann als Axiom jeglicher ge-

sunden Verwaltung angesehen werden, dass den Aufgaben

und Beauftragungen immer auch genau gleich grosse Voll-

machten zur Durchführung dieser Aufgaben entsprechen

müssen. Trotzdem sind in den folgendes Absätzen dieses

Artikels noch einzelne Befugnisse des Reichsprotektors

besonders hervorgehoben. Mit Rüeksicht auf die umfassende

Beauftragung und Vollmacht kommt jedoch dieser Aufzählung

nur die Bedeutung besonders markanter Beispiele zu, keines-

taxatigen

wegs liegt ihhen- die Absicht einer Besehränlung oder

Begrenzung seiner Befugnisse zugrunde. So ist in Absatz 3

als derartiges Beispiel besonders hervorgehoben, dass

der Reichsprotektor die Mitglieder der Regierung des

Protektorates bestätigt und diese Bestätigung auch

zurücknehmen

- 13 -
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zurüeknehmen kann; dass er befugt ist, sich tber Kasenah-

men der Regierung des Protektoretes unterrichten zu lassen,

ihr Ratschläge zu erteilen, gegen ihre "assnahmen, die

das Reieh zu sohädigen geeignet sind, Zinspruch einzule-

gen und bei Gefahr im Verzuge die notwendigen Anordnungen

zu treffen. Er kann die Verkündung derartiger Eechtevor-

schriften oder den Vollzug derartiger Verwaltungenassnah-

men ebenso wie auch bereits rechtskräftiger gerichtlicher

Urteile untersagen.Eine gewisse Ergënzung zu diesem

Artikel V stellt dann noch Artikel XI dar, in dem bestimmt

wird, dass das Reich - und da ja der Reicheprotektor

die umfassenden Vollmachten der fassgeblichen Organe des

Reiches, das iet vor allem des Führers und der Reichsré-

,

gierung besitzt, selbstveretändlich euch der Reichspre-

tektor-ohne Beschränkung auf den Fall der Gefahr im Ver-

zuge allgemeine Rechtsvorschriften auch mit Giltigkeit

für das Protektorat erlassen kann. Das Reich kann - wie

es im Absatz 2 dieses Artikels weiter heisst - such gan-

ze Verwaltungszweige in eigene Verwaltung nehmen, soweit

hierfür ein Bedürfnis besteht und kann Überhaupt nach

Abeatz 3 dieses Artikels alle zur Aufrechterhaltung der

Sicherheit und Ordmung erforderlichenMassnahmen treffen.

Ein derartiger Verwaltungezweig, der teilweise später

in eigene Verwaltung des Reiches übernommen wurde, ist

z.B. die Folizei und Finanzverwaltung. Im Einzelnen

wurden

- 14 -
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wurden diese Bestimmungen des Führererlasses später in

aicMian

der sogenannten "Aufbau-Verordnung", "Rechtssetzunge-V.O.

audMmieunl

und der *V.. über Rechtsstellung und Aufgaben der deut-

schen Folizei in Böhmen und Mähren* durchgeführt. Die

Finanzverwaltung wurde durch Bestellung des Oberfinanz-

präsidenten mit den Sitz in Frag zu einem neuen Typ, der

sogenannten "Reichsaufhajfiverwaltung" ungebildet. Schon

im Führererlass ist in Artikel VIII festgelegt, dass

das Reich die unmittelbare Aufsicht über Foet - und

Fernmeldewesen ausübt und in Artikel IX, dass das Frotek-

torat zum Zollgebiet des Beutschen Reiches gehört und

seiner Zollhoheit untersteht. Das Reich kann ferner nach

Artikel VII im Frotektorat Garnisonen und militärische

Anlagen unterhalten und gewährt dafür dem Frotektorat

den militärischen Schutz. Unbeschadet dessen kann nach

Absats 3 dieses Artikels das Protektorat für die Aufrecht-

erhaltung der inneren Sicherheit und Ördnung eigene Ver-

bände aufetellen, deren Organisation, Stärkezahl und Be-

waffnung die Eeicheregierung bestimnt.

Auf Grund dieses Erlasses wurde dann die Ver-

waltung aufgebaut, als nach Ablauf von 4 Fochen die Nili-

tärverwaltung in die Zivilverwaltung übergeleitet wurde

und der Reichsprotektor in Frag seine Amtsgeschäfte über-

nahm. Weren dis Aufgaben des Rodehoprotektore auf die

L1111

Veberwachung

-15 -
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Die Behörde des Reicheprotektore ist in Abteilungen und

Gruppen, neaerdings in Hauptabteilungen und Abteilungen

gegliedert. Ihre einheitliche Ausrichtung erführt sie

durch das Staatssekretariat, in dem somit die eigentliche

politische Fuhrungsstelle des Frotektorates zu erblicken

ist. Der Stastesekretär ist der allgemeine Vertreter des

Reichsprotektors ing allen seinen Aufgeben und Zuetändig-

keiten, und zwer nicht nur für den Fall der Abwesenheit

des Feichsprotektore. Er seichnet icmer *In Vertretung".

Der Stastesekretär ist gleichseitig Höherer Ss- und

Foliseifuhrer, dem in dieser Figenschaft ein Befehlshaber

der Sicherheitspolisei und ein Befehlehaber der Ordnu■gs-

polizei unmittelber unteretellt sind.Die Aufgaben dicser

    d   

Beseichn ng. Duroh die Personalunion swischen Stsatssekre-

tär und Höherem Ss- und Poliseiführer, die hier gegenüber

anderen Gebieten eine Besonderheit daretellt, wird die

politieche Bedeutung dieses Amtes noch unterstrichen,

aif

inuittalbar

de sonit(die gesente legislative nns Vollsugsgeweltvin

seinep unndey falegte 1ot.

Vären die Aufgsben des Reichsprotektors auf die

Viw Veberwachung
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miun

Ueberwachung der gesetzgeberischen Regierungstätigkeit

beschränkt geblieben, so hätte ihm zur Erfüllung dieser

Aufgabe eine kleine Behörde genügt. Die Erfahrungen der

Hafoflonalai

2o-jührigen innerpolitischen Tätigkeit der s. hattan

jedoch gelehrt, dass die hauptsächlichsten Gegner einer

vernünftigen Ordnung nicht allein in den Crganen der

Gesetzgebung zu finden waren, sondern vor allem auch in

den Organen des Vollzuges der Cesetze, des ist in Ver-

waltung und Justiz. Die Republik hatte bewusst

 einen Beamtenkörper grossgezogen, bei dem jeder

kleine Schreiberling sich darin überbot, die an sich

zweischneidigen Gesetzesprodukte der Regierung durch die

spitzfindigsten Auslegungekunststüoke zu Inetrumenten der

Gehässigkeit gegen die sogenannten nationalen Minderhei-

2u)

ten dieses Staates undeutete - eine Politik, die je mit

in erster Linie den unaufhaltsamen inneren Zerfall dieses

Staatsgebildes herbeiführte. In einen so beschaffenen Be-

amtenkörper konnte das Deutsche Reich selbstverständlich

nicht das notwendige Vertrauen setzen, und die Entwick-

lung der ersten Jahre Protektorat hat ja auch seine Un-

zuverlässigkeit erwiesen. Infolgedeseen musste die Be-

hörde des Reichsprotektors schon bald weiter ausgebaut,

und in den Behörden der Oberlandräte ihm unmittelbar

nechgeordnete Auesenstellen und Behörden der Mittelstufe

errichtet

- 16 -
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errichtet werden, die ihrerseits die Verwaltungstätig-

keit und üiberhaupt das gesamte politische Loben in terri-

torial begrenzten Sprengeln genau so beaufsichtigten und

ateuerten, wie g der Reichaprotektor gegentber den Zen-

tralbehörden/tat

Der Reichsprotektor ist eine Einheitsbehörde,

in der die Einheit der Verwaltung restlos verwirklicht

ist. Mit der selbstverständlichen Ausnahme der Wehrmacht

gibt es keine Angelegenheit, für die der Reichsprotektor

nicht zuständig ist. Alle Verwaltungezweige, auch die so-

genannten Fachverwal tungen,sind in seiner Behörde vertre-

ten und ihm unterstellt.

Aehnlich wie der Reicheprotektor besitgen auch

die Oberlandräte innerhalb ihres Verwaltungsbereiches

unfassende Befugnisse, inebesondere ein ubesehrënktes

Weieungsrecht an die sutenomen Behörden ihres Gebietes.

Auch in den Behörden der Oberlendräte war mit geringen

Ausnahmen die Einheit der Vervaltung verwirklicht.

Die autonome Vervaltung des Protektorates blieb

zunächst unverändert und arbeitete nach den bestehenden

Gesetzen in der bisherigen Üebung weiter. Der Führerer-

lass brachte lediglich im Artikel XII die Einschränlung,

dass das derzeit in Böhmen und Mähren geltende Recht in-

soweit in Kraft bleibt, "als es nicht dem Sinne der

Yebernahme

- 17 -
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Üebernahme des Schutzes durch dae Deutsche Reich wider-

dpricht". Diese negative Formalierung des Führererlag--

Lnikpfainul

ses musetals höchet glüeklich beseichnet werden. Wenn an

dieser Stelle etwa eine Aufgühlung Platz gegriffen häßtte,

welohe Gesetze oder Verordnungen ausser Eraft geeetet

werden, so wäre es bei der wefaesenden gesetngeberischen

Tatigkeit der Republik nicht zu vermeiden gewesen, dass

diese Aufzählung selbst hätte teilweine lülckenhaft blei-

ben migsen, dass durch die generolle Ausserlraftseteung

genzer Gesetze neue  Lücken aufgeriosen worden wären,

die im Augenbliek nicht hätten Überbrückt werden können,

und dacs schliesslich einzelne Gesetze, die an sich ganz

harmlos klingen, in ihrer Amwendung aber doch politisch

untragbare Regelungen ermöglichten, in Kraft geblieben

wären, Dedurch wäre eine grosse Rechteuneicherheit ent-

standen. Durch die Formlierwng des Führererlasses wurde

diese Rechtsunsicherheit vermieden, Es iet hier klipp

und klar gesagt, dass stimtliche Gesetze und Verordnungen

grundsätslich in Kraft bleiben; daes aber jede Auswiriang

eines Gesetzes, die der Tatsache der Piihrung durch das

Reich nicht Rechnung trägt, keine Geltung mehr haben

darf, Das ist so selbstveretändlich und so klar, dass

auch der Böewilligete sich nicht auf Unwiesenheit oder

Miesveretindnis ausreden kann,

Die eutonome Verwaltung selbet arbeitete nach

- 18 -
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whe ver in drei Inetanzen, Als Zentrelinstanz fungierten

die Ministerien, an deron Spitze vom Staatepräeidenten

ernannte und vom Reichsprotektor bestätigte Minister

stehen. Die Winister selbst bilden den Kinisterrat, eine

Körperschaft, die gemeinson mit dem Staatepräeidenten

Hácha die Lüoke auefüllen muss, die durch die Auflösung

der gesetzgebenden Körperechaften des Abgeordnetenhauses

und des Senates entetanden war. Der Ministerrat wurde

im Zusermenwirken mit dem Staatepräaidenten mit Verord-

nungegewalt ausgestattet,

Die Mittelstufen der Verwaltung bilden die

Landeebehörden in Prag für Böhmen wnd in Brünn für Nähren,

wwei Dehörden, die der einetige Landespräeident und hen-

Aarf

tige Minister des Innern Bienert einmai(als Konstre-

Behörden wnt europäische Nurioaitäten bezeichnet hat.

Mar

Ich glaube, sie sind in ihrer etwas wmständlichen Orgoni-

sation und Arbeiteweiee, die die an sioh bestehende

Uebereättigung mit Beamten noch erhüht, teteächlich die

gröseten Behörden Zuropas. In posd tivem Sinn ist von

ihnen zu sagen, dass sie, wie es überheupt der deterrei-

chischen Tradition entepricht, tatsächlich die Einheit

der Verwaltung weitgehendst verkörpern, d.h. dass ihre

Zuständigkeiten sich auf fast alle Verwaltungesweige er-

aud mirhlif vmfaffaut fie

streckeny Da ähnlich wie die gesetzgebenden Kürperechaften

- 19 -
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des Staates auch die Volkevertretungskörperschaften der

Selbstverweltung der Lünder aufgelöst wurden, Übernahmen

die Lendespräeidenten noch zueßtzlich die Funktionen der

Selbstverwaltung der

Den Landesl

anterstellt sind

die Bezirkebehörden 

n der Verwaltung.

In Böhmen gab es deme

Bezirksbehörden.

Unter den 1

es lediglich
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die Dauer hinter jeden einzelnen tsehcchisehes Beamten

einen deubsehew Aufpasser stellen. Die Verantwortung für

die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordmung

verlangte insbesondere zu Zeiten der Anspannung aller

Kräfte,, wie sie eine Kriegsführung naturnotwendig mit

sich bringt, gebieterisch nach einer Entfernung aller

Elemente, die auf Grund der Ideologien, deren Verfehltheit

die Geschichte inzwischen,selbst erwiesen hatte, eine

aussergewöhnliche Karriere hinter sich hatten und daher

als Nutzniesser dieser Ideologien für die neue Ordnung

dauernde Unsicherheitsfaktoren bleiben muesten. So wurden

vor allem Juden und Mischlinge, Freimaurer und Legionäre

aus den Aemtern entfernt und darüber hinaus alle Beamten,

die ihre politische Unbelehrbarkeit provokant zur Schau

trugen oder sonst unter Beweis stellten. Die Ueberfüllung

der Behörden wurde mit dieser Massnahme jedoch noch nicht

behoben. Durch eine Verordmung musste die Mögliehkeit ge-

schaffen werden, alle Beamten über 55 Jahre in den Ruhe-

stand zu versetzen, Ausnahmen hiervon wurden nur dort

zugelassen, wo ein Beamter durch fachlich hervorragende

Leistungen und politisch einwandfreie Haltung diese Aus-

nahme rechtfertigte. Diese Massnahmen haben den autonomen

Beamtenkörper weitgehendst gesäubert, von seiner Üeber-

füllung entlastet und dadurch schon nach kurzer Zeit

einsatzfähiger und schlagkräftiger gemacht.

- 21 -
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Allein es kam noch ein Zweites dazu, Ohne

Erkenntnis dessen, was die Zeit verlangt hätte, hat die

Republik durch die wahllose Aufnahme von der Revelution

emporgespülter Elemente ins Beamtenverhältnis,pnd durek

die Partelenwirtschaft eine fachliche und moralische

Qualitätsverschlechterung herbeigeführt und jenen all-

fouf abar riitamiatans

seitig bekannten Typ des Karrieremachers,tape Parteibuch-

beamten geschaffen, der statt der österreichischen hohen

wissenschaftlichen,objektiven Verantwortlichkeit mur die

laftien

krfewherische Sucht mitbrachte, durch Liebedienerei vor

den politischen Eintagsfliegen der Parteigewaltigen mög-

wifalor

lichst schnell und biilig Karriere zu machen. Der Ver-

wint

aiuam

fall des Beamtentums te bei 4e Vergleich von alten

Beamten mit österreichischer Vorbildung und Beamten, die

erst die Republik hervorgebracht hat, bein Besuch fast

jeder Protektoratsbehörde ganz augenfellig . So treten

bei diesem Beamtenkörper zwei Momente hervor: erstens

eine Berufsausbildung und Technik der Verwaltung, die

hitar

zinühgabinbui

nieht mit der Zeit gegangen ist, @ts ganz andererVerhält-

Kauuuta

nissesuné Voraussetzungen @eltung hatte und nach unseren

Begriffen höchst altmodisch und unzulänglich wirken muss.

nd zweitens eine Dienstauffassung, die fachlich als

unzulänglich, politisch als verhetzt und moralisch als

defekt

- 22 -
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defekt angesprochen werden muss. Es ist klar, dase ich

hier bewusat verellgemeinere. Ich kenn und musg hier

von den immerhin zehlreichenn und rühalichen Augnshmen

schweigen, weil unter dem damaligen Regime diesen Ausm

nahmen jegliches Aufkommen and jegliche erzicherische

t mnrfrant

Einwirkung auf den Gesenttyp den Begaten genommen wer.

Sie waren und blieben immer nur stille unbekannteVund

Whr

Faiftnr

tung des Beentenkörperedehsytyäne Zinfiuem.Ale notwendig

fatraf fitaun.

Ergänzung su den erwühnten Abbau- und Säuberungemesenahmen

dee autonomen Beamtenkörperp ergeb sich für die deutsche

der genzen,seit 20 Jahren zurückgebliebenen Verwsltunge-

methode einzuleiten und at fazats den positiven An-

sätzen in Beamtenkörper nechzugehen und in systematischer

und mühseliger Kleinarbeit diejenigen hersuszufinden und

zu leitendem Finsetz zu bringen, die gegen ihren Villen

und gegen ihre Anlegen Opfer der damaligen Zeit geworden

weren.

din Morbarnitiry unt duffipuy)

t sin rin

beider Erfordernieseydie Verwaltungsre-

form vom Juni lg42/Reehnung, diejSereite durch die spür-

baren Auswirkungen der geschilderten Messnahmen ernöglicht

Farian groftaw

wurde.

perfonal

Afilt nometl

Beamtenabbau und personelle Umetellungen in der

gatraban,

autonomen Verwsttimigveowie Verbesserung ihrer Zuständig-

nirouity

keiten und Arbeitsmethoden eerden durch dieee Reforn auf

adednity

Lifrarpits

von ist die wieder erechlossene "ägliehkeit,sn einer-

Winas

Binsobrankung der reicheeigenen Yerweitung su gelengen

und von der Behörde des Peiehsprotektors, insbesondere

O fa unit

aber von den Behörden der Oberlendräte-

fur in Moraulfuryan funtaitur gurftiza- guimtafi Uauontiry

in uufaran Mermaltiyslatun gnpfaffun, uainliy
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die Uebertragung von zahlreichet Aufgaben, die bisher
ushf sar Kaferotabe s  traanrih an 
de reichseigenen Behörden wahrgenommen hatten, arr at
f h folpw
OWTINAEN
autonome Verwaltung./ir müssen angesichts der geschil-
Janow wirs faoer
S
vin füsfauking
derten Verhältnisse in der tschechischen Beamtenschaft
Var mifrniganm
offen zugeben, dass diese Reform immer noch ein gewisses
Kamaltirg
Wagnis darstellt. Aber die spürbare Umstellung des auto-
anuogift.
nomen Beamtenkörpers durch die aufgezählten Massnahmen
lassen dieses Wagnis doch als vertretbar erscheinen und
sollen der autonomen Beamtenschaft bewusst Gelegenheit
geben, die von ihnen so oft und laut betonte Igyalität
und Arbeitswilligkeit auch praktisch unter Beweis zu
stellen. Auf jeden Fall liegt darin deutscherseits ein
Vertrauensbeweis, oder,besser gesagt,ein Vertrauensvor-
schuss, den die autonome Verwaltung in Zukunft noch zu
rechtfertigen haben wird, Dass  gleichzeitig metwendig
Raiffh
y eaer einzelne deutsehe Beamte in déé autonomen Ver-
sann ustan
waltung eingabaudn, ergibt sich aus der Natur der Sache.
Raifstatan
in sipaluans tfoer
ie (wärden smerhalh des autonomen Verwaltung in den
f ni n
acuter Jar bapaifury
Abteilungen der sogenannten "Reichsauftragsverwaltung—"
fay
Slamnangafapt mut uafman wys
eingesetzt und Kehmen/einige Angelegenheiten von Reichs-
agi
Wdaait
unmittelbarem Interesse wahr.
n 
Die Verwaltungsreform bringt darüber hinaus
auch einen Umbau der Organisation und der Arbeitsweise
der autonomen Verwaltung selbst. In der Ministerialinstanz
wurden
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LV

wurden einige Aenderungen der Zuständigkeiten vorgenom-

men, die Ministerien auf nur noch 7 zusammengelegt und

ihre Zuständigkeit der Reichsverwaltung angepasst. Wir

haben heute folgende Ministerien :

←- das Innenministerium, Finanzministerium, Ministerium

für Schulwesen, Justizministerium, Ministerium für

Wirtschaft und Arbeit, Ministerium für Verkehr und

Technik,und Ministerium für Land- und Forstwirt-

schait, a uniamiflat hinifnin fur kderailimny

das Bodenant

Die Oberste Preisbehörde,/sowie das neu erriehtete Mins-

Sterium für Volksaufklärung-uni das Statistische Zentral-

amt sind unmittelbar dem Vorsitzenden der Regierung unter-

stellt.

mer four fri far

Sehon frither war das Ministerratspräsidium als

eigene Zentralbehörde abgeschafft worden, nachdem der

letzte Ministerpräsident Eliáš den Versuch unternommen

Kia Arilenpaltuy zi

hatte, durch e Sehaffing éiner mächtigen und alles be-

far fütien

3nutial

herrschenden Behrwngsstelle eine Tarndecke fürreichs-

n Horfiaa dar

feindliche Bestrebungen aller Art zu bilden./Die Beamten-

Rneianig"ill

Ji til ar an üntara onfanyare narfuft

schaft wurde in den Zenträlbehörden neuerlich reduziert,

wir ain

in ihrer Arbeitsweise aktiviert, von Umständlichkeiten

grinis iter pares"

ns bnliy alr plafe

der Methode aus Grossmütterchens Tagen befreit und den

Maina uiquun

Behörden dadurch die notwendige Sehlagkraft verliehen.

bafona, mur

Gleichzeitig wurde und wird noch mit einem

ain garfoulfal

Rakratarial,

anderen
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anderen Unfug aufgeräumt, der sich in die Zentralbehörde

eingeschlichen hatte. Das parlamentarische System brechte

es mit sich, dass sich der jeweilige Parteiminister, so-

bald er sein meist kurzlebiges Amt antrat, in den Herzen

seiner Wähler und Parteibuchträger durch allerhand meist

nicht ganz saubere Machinationen verewigen wollte. Er

war daher bestrebt, möglichst auch die den untersten

Verwaltungsstufen zukommende Kleinarbeit in seinem Mini-

sterium erledigen zu können; denn er hätte ja einen

Wähler und damit vielleicht seinen Ministersessel riskiert,

wenn er seinem Volksgenossen X trotz sachlich dagegen

sprechender Gründe etwa die Erteilung einer Konzession

oder sonst eine Liebenswürdigkeit verweigert hätte. Die

Folge dieser übertriebenen Zentralismus war eine immense

Aufblähung der Ministerien und ihre Befassung mit Ange-

legenheiten, die normalerweise einen Bürgermeister oder

höchstens einem Bezirkshauptmann zukommt. Die erwähnten,

noch nicht zum vollen Abschluss gebrachten Massnahmen

zielen darauf ab, die Ministerien von diesem vielfach

auch gesetzlich fest

sie auf wirkliche Fü

einer gesunden Verwa

höchsten Instenz sei

Handhabung der Einze.
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meist nur in legislativen Massnahmen, bei uns also in

Regierungsverordnungen oder Ministerialerlässen finden.

Jegliche Verwaltungskleinarbeit, also die unmittelbare

Anwendung der Gesetze und Verordnungen im direkten Verkehr

mit der Bevölkerung hat der untersten Verwaltungsstufe,

also den Bezirken und Gemeinden zu obliegen, während die

Ausübung der Aufsicht über die Amtsführung der untersten

Verwaltungsinstanzen der Mittelinstanz zukommt, also bei

uns den Landesbehörden. Analog dieser Aufgabenverlagerung

aus der Ministerialinstanz auf nachgeordnete Behörden

müssen auch von den Landesbehörden zahlreiche Angelegen-

heiten weiter nach unten auf die Bezirke und Gemeinden

verlagert werden.

Die Landesbehörden erfuhren ausser einer straffen

organisatorischen Zusammenfassung durch die Reform keine

wesentliche Veränderung. Sie übernahmen von den els Behör

den aufgelöster Oberlandräten zahlreiche Aufgaben.

Grösser waren die Auswirkungen auf die Bezirks-

behörden. Ihre Anzahl wurde auf 44 Bezirksbehörden und

2 Städte mit eigenem Statut in Böhmen und 23 Bezirksbehör-

den und 3 Städte mit eigenem Statut in Mähren verringert.

Sie mussten von den Oberlandräten die meisten Aufgaben

übernehmen. Um diese Aufgaben bewältigen zu können, musste

d althergebrachte Trr

itar Khaibas
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Schon d in der Verwaltungsordnung Maria Theresias

machte sich das Bedürfnis geltend, bestimnte Fachverwal-

tungszweige, z.B. die Amtsveterinäre,bloss einzelneng

der sogenannten "üb

uptleute". Gewisse

Bezirkshauptleute b

aren ausser mit

der Leitung ihrer e

wissen Ueberwa-

chungs- und Inspekt

egende kleinere

Bezirksbehörden bet

 diese Beauftra-

gung ein Vorgesetztenverhältnis zu den anderen Bezirks-

hauptleuten begründet war. Auch die Verwaltungsreform vom

A2330

devartimn

Juni l42 konnte an dieser Notwendigkeiten, die in der

frenmat hind,

Struktur des Landes Kegeng nicht vorrübergehen und hat

an diese alten Traditionen wieder angeknüpft. Sie hat in

gewissen hervorgehobenen Städten und Bezirken sogenannte

"geschäftsführende Bezirkshauptleute" zum Einsatz ge-

bracht. Die geschäftsführenden Bezirkshauptleute geniessen

keineswegs einen Vorrang vor anderen Bezirkshauptleuten,

sie
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